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1. Anlass und Planungsziele
1.1 Planerfordernis

Die Main-Tauber-Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG plant die Anpassung des beste-
henden Asphaltmischwerks „In den Kalköfen“. Es besteht das Erfordernis die Lagerkapa-
zität zu erhöhen und die bestehende Anlage an neue Verwaltungsvorschriften
anzupassen. Zudem soll eine betriebsbezogene Freiflächen-Photovoltaikanlage errichtet
werden.

Das Plangebiet befindet sich planungsrechtlich im Außenbereich nach § 35 BauGB. Daher
ist die Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung eines Bebauungsplans
erforderlich.

1.2 Ziele und Zwecke der Planung

Wesentliches Ziel der Planung ist es, die angestrebte Erweiterung und Modernisierung
der gewerblichen Nutzung am Standort „In den Kalköfen“ zu ermöglichen. Die Planung
dient somit der Sicherung eines bestehenden gewerblichen Betriebs und den damit ver-
bundenen Arbeitsplätzen. Ergänzend dient die Planung zum Ausbau der erneuerbaren
Energien.

2. Verfahren
Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren mit zweistufiger Behörden- und Öffentlich-
keitsbeteiligung durchgeführt.

3. Plangebiet
3.1 Lage und Abgrenzung

Das Plangebiet befindet sich an der L 518 rund 2 km südlich von Walldürn.

Maßgebend ist der Geltungsbereich, wie er in der Planzeichnung des Bebauungsplanes
gem. § 9 Abs. 7 BauGB festgesetzt ist. Umfasst sind folgende Flurstücke ganz oder teil-
weise (t):

5913, 5937, 5940, 5941/2 (t), 5942, 5994, 5998

Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 4,0 ha.
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Abb. 1: Auszug aus OpenStreetMap (Quelle: OpenStreetMap Contributers, open-
streetmap.org/copyright, 09.08.2023)

3.2 Bestandssituation

Das Plangebiet wird bereits zum größten Teil durch die Main-Tauber-Asphaltmischwerke
GmbH & Co. KG genutzt. Im südlichen Bereich befindet sich das Asphaltmischwerk mit
offenen Lagerflächen. Von West nach Ost durchquert ein Wirtschaftsweg das Plangebiet.
Nördlich des Wirtschaftswegs befindet sich ein bestehendes Regenrückhaltebecken, wei-
tere Lagerflächen und eine bestehende Halle. Das nach Norden auskragende Grundstück
ist teilweise aufgefüllt. Das Gesamtgebiet ist bereits durch randliche Grünstrukturen ein-
gegrünt. Entlang des Wirtschaftswegs befinden sich weitere Gehölze.

Um das Plangebiet befinden sich im Norden, Osten und Süden landwirtschaftlich ge-
nutzte Ackerflächen. Im Westen verläuft die Landesstraße L 518 über die das Asphalt-
mischwerk an das öffentliche Straßennetz angebunden ist.

Altlastensituation

Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

3.3 Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet befindet sich mit Ausnahme des bestehenden Wirtschaftswegs im Eigen-
tum des Vorhabenträgers.

3.4 Seitheriges Planungs- und Baurecht

Für das Plangebiet besteht bisher kein Bebauungsplan, das Areal befindet sich planungs-
rechtlich im Außenbereich nach § 35 BauGB.

Plangebiet
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4. Übergeordnete Planungen
4.1 Vorgaben der Raumordnung

Bei der Planung sind die folgenden raumordnerischen Vorgaben zu beachten:

Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar

In der Raumnutzungskarte ist das Plangebiet nachrichtlich als „sonstige Fläche“ darge-
stellt. Über dem Plangebiet befindet sich ein Regionaler Grünzug.

Gewerbliche Nutzung

Gemäß Plansatz 1.5.1.1 (Ziel) sind die verfügbaren Flächenpotenziale im Siedlungsbe-
stand, wie z.B. Brach- und Konversionsflächen, vorrangig vor anderen Flächenpotenzialen
zu nutzen.

Mit der Erweiterung bzw. Anpassung des bestehenden Asphaltmischwerks wird eine Flä-
che überplant, welche bereits gewerblich genutzt wird. Bei der Änderung handelt es sich
um eine Erweiterung der Lagerkapazitäten sowie die Anpassung der bestehenden Nut-
zung an die neuen Regelungen der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-
Luft) (vgl. Kap. 5.1).

Regionaler Grünzug

Gem. Plansatz 2.1.1 (Ziel) dienen Regionale Grünzüge als großräumiges Freiraumsystem
dem langfristigen Schutz und der Entwicklung des Naturhaushaltes und der Kulturland-
schaft. Sie sichern die Freiraumfunktionen Boden, Wasser, Klima, Arten- und Bio-
topschutz sowie die landschaftsgebundene Erholung. Nach Plansatz 2.1.3 (Ziel) darf in
ihnen nicht gesiedelt werden. Technische Infrastrukturen hingegen sind zulässig, soweit
sie die Funktion der Grünzüge nicht beeinträchtigen, im überwiegenden öffentlichen In-
teresse notwendig sind oder aufgrund besonderer Standortanforderungen nur außer-
halb des Siedlungsbestandes errichtet werden können.

Das bestehende Asphaltmischwerk wurde bei der Aufstellung des Einheitlichen Regio-
nalplans Rhein-Neckar bereits berücksichtigt und als Weißfläche dargestellt. Lediglich
der Regionale Grünzug wurde über die Fläche gelegt.

Die Planung dient der Bestandssicherung und Modernisierung eines bestehenden Ge-
werbebetriebs und entspricht daher den genannten raumordnerischen Zielen und
Grundsätzen. Die städtebauliche Verträglichkeit kann durch den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan gesichert werden.

Das Plangebiet ist bereits zum größten Teil eingegrünt. Diese Eingrünung soll über wei-
tere Pflanzgebote ergänzt werden, um die Anlage besser in das Landschaftsbild zu in-
tegrieren.

Erneuerbare Energien

Unter Punkt 3.2. Energie – Ziele und Grundsätze der Regionalplanung sind die Eckwerte
für die Nutzung von Photovoltaikanlagen genannt.

Gemäß Plansatz 3.2.1.1 (G) sollen in allen Teilen der Metropolregion Rhein-Neckar die
Voraussetzungen für eine sichere, preisgünstige sowie umwelt- und klimaverträgliche
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Energieversorgung geschaffen werden. Dabei soll die Nutzung regional verfügbarer
Energiequellen, insbesondere der Erneuerbaren Energien, verstärkt ausgebaut und der
Verbrauch konventioneller Energieträger (Erdöl, Erdgas, Kohle, Uran) verringert werden.
Angestrebt werden soll eine Vollversorgung mit Erneuerbaren Energien, soweit möglich
aus regionalen Quellen.

Gemäß Plansatz 3.2.3.4 (G) sollen im Sinne einer effizienten Energienutzung und der
Nähe von Energieerzeugung und Energieverbrauch neue Erzeugungsanlagen und Ener-
giespeicher, soweit möglich und sinnvoll, dezentral errichtet werden.

Die geplante Photovoltaikanlage entspricht den raumordnerischen Zielen.

Abb. 2: Auszug aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplanes (Quelle: Verband
Region Rhein-Neckar)

4.2 Flächennutzungsplan

Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan 2030 des Gemeindeverwaltungsverbandes
Hardheim-Walldürn als sonstige Fläche dargestellt.

Die Planung folgt nicht dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB. Der Flächennut-
zungsplan wird im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB geändert.

Plangebiet
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Abb. 3: Auszug aus dem Flächennutzungsplan

4.3 Schutzgebiete

Abb. 4: Schutzgebiete (Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW / abgerufen am 09.08.2023)

Im Plangebiet selbst sowie in der näheren Umgebung werden keine Schutzgebietsaus-
weisungen nach dem Naturschutz- oder Wasserrecht berührt.

Plangebiet
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5. Planänderung
5.1 Vorhabensbeschreibung

Die Main-Tauber-Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG betreibt am Standort „In den Kal-
köfen“ in Walldürn eine Anlage zur Herstellung von Asphaltmischungen aus Bitumen mit
Mineralstoffen und zur Aufarbeitung und Verwendung von recyclingfähigem Ausbauas-
phalt als bitumenhaltiger Baustoff zur Beimengung. Aufgrund der aktuellen Nachfrage
ist eine Erweiterung der Lagerkapazitäten erforderlich. Hierzu soll eine Lagerhalle nörd-
lich des bestehenden Wirtschaftswegs errichtet werden. Um die neuen Regelungen der
Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft) zu erfüllen, ist zudem die Er-
richtung einer weiteren offenen Lagerhalle im Bereich bereits bestehender Lagerflächen
im südlichen bzw. südöstlichen Bereich des Plangebiets erforderlich. Die bereits beste-
henden Anlagen und Gebäude bleiben erhalten und werden weiter genutzt.

Für die gewerbliche Nutzung wird im Flächennutzungsplan eine geplante gewerbliche
Baufläche dargestellt.

Neben der Erweiterung und Modernisierung des bestehenden Asphaltmischwerks, ist im
nördlichen Teilbereich des Plangebiet die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikan-
lage vorgesehen. Diese soll unter anderem der Stromversorgung des Asphaltmischwerks
dienen.

Für die Freiflächen-Photovoltaikanlage wird eine Sonderbaufläche mit entsprechender
Zweckbestimmung in den Flächennutzungsplan aufgenommen.

5.2 Erschließung und Technische Infrastruktur

Verkehrserschließung

Die verkehrliche Erschließung des Betriebsgeländes erfolgt über einen Wirtschaftsweg
direkt an die Landesstraße L 518.

Damit das Betriebsgelände nicht durch einen öffentlichen Wirtschaftsweg durchschnitten
wird und die Befahrung durch betriebsbedingte Abläufe zu ermöglichen, soll der Wirt-
schaftsweg an die südliche Grenze des Plangebiets verlegt werden.

Ver- und Entsorgung

In Anbetracht der örtlichen Rahmenbedingungen und fehlender Alternativen muss das
anfallende Oberflächenwasser weiterhin vor Ort versickert werden. Dazu wird es notwen-
dig, die vorhandenen Anlagen an den aktuellen gesetzlichen Vorgaben anzupassen.

Durch die überwiegende Verschmutzung mit Feinteilen müssen diese zunächst abge-
schieden werden, bevor das Wasser in einem größeren Versickerungsbecken über die
belebte Bodenzone versickert werden kann.

Aufgrund der vorhandenen Belastung des Oberflächenwassers wird für die Reinigung ein
zweistufige Behandlungsanlage (Absetzanlage und Versickerungsbecken) gewählt.

5.3 Plandaten

Die Flächen innerhalb des Plangebietes verteilen sich wie folgt:
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Flächenbilanz

Gesamtfläche des Plangebietes 4,0 ha 100,0 %

Bisher
davon: Sonstige Fläche 4,0 ha 100,0 %

Neu
davon: Gewerbliche Baufläche 3,2 ha 80,0 %

Sonderbaufläche 0,8 ha 20,0 %

6. Auswirkungen der Planung
6.1 Umwelt, Natur und Landschaft

Zur Ermittlung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung ist
gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen und diese in einem Um-
weltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Da parallel der Bebauungsplan aufgestellt
werden soll, wird weiteren Verfahren voraussichtlich auf die Ergebnisse der Umweltprü-
fung zum Bebauungsplan zurückgegriffen.

Der Umweltbericht wird nach Festlegung des Umfangs und Detaillierungsgrades der Um-
weltprüfung nach der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung ausgearbeitet.

6.2 Artenschutzrechtliche Zugriffsverbote

Zur Prüfung der Vollzugsfähigkeit der Planung wird im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt. Dabei wird unter Ein-
beziehung der in Baden-Württemberg aktuell vorkommenden Tier- und Pflanzenarten
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und der in Baden-Württemberg brütenden europäi-
schen Vogelarten geprüft, ob die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach
§ 44 BNatSchG tangiert sein könnten.

Die Ergebnisse der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zum Bebauungsplan wer-
den im Umweltbericht zur Flächennutzungsplanänderung dokumentiert.

6.3 Klimaschutz und Klimaanpassung

Mit dem Bebauungsplan wird eine bereits bestehende und intensiv gewerblich genutzte
Fläche überplant. Die Planung dient der Erweiterung der Lagerkapazitäten und der Mo-
dernisierung des bestehenden Asphaltmischwerks. Neben der Herstellung von Asphalt
ist auch die Wiederverwendung von recyclingfähigem Ausbauasphalt Bestandteil des Be-
triebsablaufs. Die Wiederverwendung von Baustoffen dient dem Klimaschutz.

Durch den Hallenneubau werden weitere Flächen versiegelt. Die Überdachung bereits
bestehender Lagerflächen wirkt sich nicht negativ auf das Kleinklima aus.

Ein weiterer positive Effekt zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung bildet die geplante
Freiflächen-Photovoltaikanlage.
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6.4 Hochwasserschutz und Starkregen

Das Plangebiet befindet sich in keinem Überschwemmungsgebiet.

Eine Gefährdung des Plangebiets durch Starkregenereignisse ist nicht erkennbar.

6.5 Immissionen

Das Plangebiet befindet sich ca. 2 km südlich von Walldürn. Der nächstgelegenen Wohn-
standorte (Aussiedlerhof) befindet sich in einer Entfernung von ca. 680 m nordwestlich
des Plangebiets. Erhebliche negative Auswirkungen durch den Betrieb der Anlage kön-
nen aufgrund der Entfernung der nächstgelegenen Wohnstandorte ausgeschlossen wer-
den.

6.6 Verkehr

Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets erfolgt wie bisher über eine direkte Anbin-
dung an die L 518 und die ca. 2 km entfernte B 27. Erhebliche Beeinträchtigungen durch
den betriebsbedingten Verkehr auf die Umgebungsnutzungen können ausgeschlossen
werden.

7. Angaben zur Planverwirklichung
7.1 Zeitplan

Das Flächennutzungsplanverfahren soll bis Ende 2024 abgeschlossen werden.

Aufgestellt:

Walldürn, den …
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